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KT-Drucksache Nr. X-0546  
 
für den Verwaltungsausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Kreistag 
-öffentlich- 
 
 
 
 
Haushalt 2023;  
Antrag des Komitees zur Erhaltung der Kirche in Gruorn e. V. auf einen 
Investitionskostenzuschuss für die Erhaltung und Sanierung der Stephanuskirche in 
Gruorn 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. In den Haushalt 2023 wird für einen möglichen Zuschuss an das Komitee zur Erhaltung 

der Kirche in Gruorn e. V. für die Erhaltung und Sanierung der Stephanuskirche in 
Gruorn ein Betrag in Höhe von 50.000,00 EUR eingestellt. 

 
2. Die Sachentscheidung über die Gewährung des Zuschusses erfolgt bei Vorliegen der 

Gesamtfinanzierung im Laufe des Jahres 2023 durch den Kreistag. 
 
 
Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 
 

Gesamtaufwand/Gesamtinvestition: 
50.000,00 EUR 

Anteil Landkreis: 
 50.000,00 EUR 

Finanzhaushalt 
Teilhaushalt: 3 
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege 
Lfd. Nr. 11 Auszahlung für Investitionsförde-
rungsmaßnahmen 

Im Haushaltsplanentwurf 2023 
veranschlagte Haushaltsmittel:   0,00 EUR 
 
Über die Änderungsliste für 
das Jahr 2023 einzustellen:  50.000,00 EUR 

 
 
Sachdarstellung/Begründung: 
 
Die Stephanuskirche steht seit Jahrzehnten für die Erinnerung an den für militärische Zwe-
cke geopferten Heimatort Gruorn. Der Erhalt der Stephanuskirche war nur durch einen bei-
spiellosen Einsatz von Ehrenamtlichen über Jahrzehnte möglich. 
 
Für den Erhalt der Kirche stehen nun Maßnahmen mit finanziellen Aufwendungen von über 
1 Mio. EUR an. Das Komitee zur Erhaltung der Kirche in Gruorn e. V. bittet dazu den Land-
kreis um Unterstützung in Höhe von 50.000,00 EUR. 

 DER LANDRAT 

 

 
Geschäftsstelle Kreistag 

 
Datum: 29.11.2022 
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Mit Gruorn und der Stephanuskirche sind viele Bürgerinnen und Bürger im Sinne einer be-
sonderen Erinnerungskultur verbunden, darin sieht die Verwaltung die Grundlage für eine 
Förderung zur Erhaltung der Stephanuskirche. 
 
Im Antrag (Anlage) wird die Geschichte des Ortes Gruorn und der Einsatz des Komitees 
über Jahrzehnte dargestellt, auch dies zeigt die Bedeutung als Gedenkort. 
 
Bei Erstellung der KT-Drucksache war die Gesamtfinanzierung zwar geplant aber noch nicht 
sichergestellt, sodass noch keine Sachentscheidung erfolgen kann. Um handlungsfähig zu 
sein, sollen aber die Mittel in den Haushalt 2023 eingestellt werden. Die Sachentscheidung 
über die Gewährung des Zuschusses soll bei Nachweis einer gesicherten Gesamtfinanzie-
rung durch den Kreistag im Laufe des Jahres 2023 erfolgen. 
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